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Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer pauschalen Beihilfe für gesetzlich kran-

kenversicherte Beamtinnen und Beamte, Gesetzentwurf der Fraktion der SPD, Drucksache 

19/1138 (neu); Wahlmöglichkeit bei der Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte 

schaffen, Antrag der Abgeordneten des SSW, Drucksache 19/1070. 

 

 

Sehr geehrter Herr Rother, 

ich danke für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der o. g. Thematik. 

1. Erlauben Sie mir zunächst eine Vorbemerkung: Fast alle Debatten zum Thema, auch dieje-

nige im Landtag Schleswig-Holstein vom 24. 1. 2019, stehen im Schatten der in die Jahre ge-

ratenen Auseinandersetzung um die sog. Bürgerversicherung. Das ist wenig hilfreich, denn der 

Begriff „Bürgerversicherung“ ist mittlerweile so toxisch, dass er den Blick auf konkrete Ver-

besserungen im Krankenversicherungsrecht verstellt. Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

und der Antrag des SSW belegen nämlich geradezu exemplarisch das Innovationspotenzial des 
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Föderalismus. Seit die Bundesrepublik Deutschland existiert, gehen wir mit einer bemerkens-

werten Selbstverständlichkeit davon aus, dass Beamtinnen und Beamte privatversichert sein 

müssen. Das ist aber weder politisch noch rechtlich gefordert. Niemand kann ernsthaft dage-

gen sein, dass sich Beamtinnen und Beamte zumindest einmal (d. h. beim Eintritt in den Be-

amtenstatus) frei entscheiden können, wie sie sich versichern wollen. Besonders hervorzuhe-

ben ist, dass die Neuregelung Beamtinnen und Beamte mit Vorerkrankungen schützt, die gar 

keinen Zugang zur PKV haben. Sie müssten in Schleswig-Holstein die Kosten der Krankenver-

sicherung (nämlich der GKV) zukünftig nicht mehr zu 100% selbst tragen und damit auch ihren 

Beihilfeanspruch im Leistungsfall verzichten.  

2. Rechtspolitisch kann man fragen, welche und wie viele Beamtinnen und Beamten sich tat-

sächlich für die pauschale Beihilfe entscheiden werden. Das werden nur diejenigen sein, die 

sich dann auch gesetzlich versichern möchten oder bereits gesetzlich versichert sind.  

Es gibt durchaus einige gute Gründe für Beamtinnen und Beamte, sich für die GKV zu entschei-

den: 

 Sie können vom sozialen Ausgleich in der GKV profitieren, weil ihre Besoldung relativ 

niedrig ist, sie Vorerkrankungen oder viele Kinder haben. 

 Sie haben in der GKV Wahlrechte, in der PKV hingegen nicht. Es gehört ja zu den großen 

Anachronismen unseres Gesundheitssystems, dass man eine gesetzliche Krankenkasse 

sofort verlassen kann, wenn diese den Zusatzbeitrag erhöht, an das PKV-Unternehmen 

aber ein Leben lang gebunden bleibt, weil man seine Alterungsrückstellungen nicht 

oder nur eingeschränkt mitnehmen kann. Es gibt einen Wettbewerb zwischen Behör-

den, aber keinen zwischen Privatunternehmen – einen Zustand, den gerade liberale 

Ordnungspolitikerinnen und -politiker kaum gutheißen können. 

 Sie scheuen die anachronistische Zettelwirtschaft mit zwei Abrechnungssystemen. 

Wenn man mit kranken Menschen redet, hört man immer wieder, wie belastend es 

sein kann, nicht nur mit der Krankheit klarzukommen, sondern auch noch mit zwei 

verschiedenen und nicht immer serviceorientierten Trägern über die Erstattung von 

Leistungen verhandeln zu müssen. 

Es wird allerdings auch Gründe geben, die Pauschale nicht in Anspruch zu nehmen und sich 

damit letztlich für die PKV zu entscheiden: 



 

 Beamtinnen und Beamte, die sich in Schleswig-Holstein gesetzlich versichern, aber 

zum Bund oder in ein anderes Bundesland wechseln, müssten ihren Beitrag dort dann 

zu 100% tragen oder in die PKV wechseln. Beides ist wirtschaftlich unattraktiv. 

 Ein grundsätzlicheres Problem ist die weit verbreitete (wenn auch oft nicht zutref-

fende) Annahme, dass die Versorgung in der PKV irgendwie besser, aber jedenfalls zü-

giger erfolgt; insoweit besteht ein Zusammenhang mit der Arbeit der Kommission für 

ein modernes Vergütungssystem beim Bundesministerium für Gesundheit, die zum 

Jahresende 2019 ihren Bericht abgeben wird. 

Auf diese beiden Faktoren – Beihilferecht im Bund und in den anderen Bundesländern, unter-

schiedliche Gebührenordnungen für ärztliche Leistungen – hat der Landesgesetzgeber Schles-

wig-Holstein aber keinen oder jedenfalls praktisch keinen Einfluss. Es ist allerdings eher zwei-

felhaft, ob sie großen Einfluss auf die Entscheidungen der Beamtinnen und Beamten haben 

werden. Die ganz überwiegende Zahl der Beamtinnen und Beamten wird in Schleswig-Holstein 

bleiben oder kann nach Hamburg wechseln, wo das im Gesetzentwurf vorgeschlagene Modell 

bereits praktiziert wird. Zudem ist zu erwarten, dass sich das Leistungs- und Vergütungsrecht 

von GKV und PKV in Zukunft immer weiter angleichen werden, und dies gänzlich unabhängig 

von der Bürgerversicherungsdebatte. 

3. Verfassungsrechtliche Bedanken bestehen gegen den Gesetzentwurf und den Antrag nicht. 

Bedauerlicherweise wird immer wieder versucht, das Verfassungsrecht für handfeste standes-

politische Interessen in den Dienst zu nehmen; für jede noch so absurde Behauptung findet 

sich immer noch irgendwo ein Rechtsgutachter, der die Verfassungswidrigkeit ungewollten 

Rechts gerne bestätigt. Ich verweise für Näheres auf meinen beigefügten Text, der aus der 

Anhörung als Sachverständiger in der Hamburger Bürgerschaft im Februar 2018 entstanden 

ist.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Prof. Dr. Thorsten Kingreen 
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